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Susanne Bertschi: «E s
brauch t e ine  D ebatte über F ra
g en  d e r  inneren  Sicherheit, e s  
b rauch t A nalysen, Definitionen 
und m ögliche Szenarien  zum  
Schutz  vor Angriffen auf die S i
cherheit. G ese tze , die v orge
b en , die innere S icherheit zu 
garan tie ren , d ienen  oft noch 
a n d e ren  Zw ecken.

Niklaus Oberholzer: «Im S in
n e  O rw ellscher S p ra c h re g e 
lung ist zw ar d e r  Titel d e s  
S ta a ts s c h u tz g e se tz e s  g e ä n 
d ert w orden; d er  G e se tz e s 
entw urf ist a b e r  im mer noch  
g ep räg t von einem  a bg ru nd 
tiefen  M isstrauen  d e s  S ta a te s  
g eg e n ü b e r  se in e n  Bürgerin
nen  und  Bürgern .»

Nils de Dardel: «Es ist a b s o 
lut unlogisch, d a s s  d e r  Bun
d e s ra t nicht zuerst die v erfas
sung srech tliche  G rundlage 
abk lären  lä ss t -  also  die Initia
tive 'S chw eiz  ohne Schnüffel
polizei' d em  Volk zur A bstim 
m ung vorlegt -  bevor ü b e r
h au p t ü be r ein S ta a tss ch u tz 
g e s e tz  diskutiert wird.»

EIN KÜHNER ANFLUG VON 
PHANTASIE
Votum (gekürzte und überarbeitete Fassung) 
namens der Fraktion der Grünen im Natio
nalrat vom 27. September 1994: Änderung 
Strafgesetzbuch, Schaffung einer «Zentral
stelle zur Bekämpfung des Organisierten 
Verbrechens», Art. 14: Auskunftsrecht und 
Akteneinsichtsrecht:
Seit 1990 versuchen wir mit einem gesetzge
berischen Dauerlauf, das organisierte Verbre
chen einzudämmen. Gleichzeitig müssen wir 
aber feststellen, dass die erste Massnahme, 
die wir verabschiedet haben, der Geldwä
scher-Artikel, bis heute nicht die Wirkung 
gezeitigt hat, die wir erwartet haben. Bei der 
Vorlage, die wir heute beraten, haben wir so
gar zu einem Gesetzgebungsschnei lauf ange
setzt. Dies zeigt sich einmal im nicht durch
geführten ordentlichen Vemehmlassungsver- 
fahren, andererseits auch darin, dass der 
Ständerat, von der bundesrätlichen StGB-Re- 
vision nicht befriedigt, ein eigenes Gesetz 
geschaffen hat.
Artikel 14 verlangt nun aber eine ganz be
sonders überlegte und sorgfältige Gesetzesar
beit. Weshalb? Wir haben soeben beschlos
sen, dass der Bund eine umfangreiche elek
tronische Datensammlung anlegen kann, zu 
der verschiedene Bundesstellen und die Kan
tone Zugriff haben, die aber auch an auslän
dische Stellen weitergegeben werden kann. 
Die Missbrauchsgefahr, die mit einer solchen 
Datenbank verbunden ist, kennen wir alle. 
Der Bundesrat schrieb dazu in seiner Bot
schaft zum Datenschutzgesetz: «Mit solch 
umfangreichen, computerisierten Daten
sammlungen ist das Potential für Persönlich
keitsverletzungen angewachsen». Und wei
ter: «Betroffene können benachteiligt oder 
unbillig behandelt werden, wenn für private 
oder behördliche Entscheide unrichtige, un
vollständige oder nicht mehr aktuelle Anga
ben verwendet worden sind. Eine Person 
kann dann ein Leben lang mit einem Makel 
behaftet bleiben.»

Der Datenschutz ist die Vorsorge gegen 
Missbrauch von gesammelten Daten. Ihm 
kommt wegen der Stellung der Persönlich
keit in unserer Rechtsordnung Priorität zu. 
Gerade staatliche Tätigkeit muss dieser Prio
rität gerecht werden. Bei Artikel 14 geht es 
also um nicht weniger als um den Schutz der 
Persönlichkeit, um den Schutz der persönli
chen Freiheit. Wir befinden uns somit in ei
ner Grundrechtsfrage.

Der Schlüssel zum Datenschutz ist ein Aus
kunftsrecht, das diesen Namen verdient. Der 
Bundesrat hat sich nun in der vorberatenden 
Kommission gegen einen echten Persönlich
keitsschutz gewehrt, u.a. mit dem Argument, 
Mitglieder des Organisierten Verbrechens 
würden sich dann des Auskunftsrechtes be
dienen, um herauszufinden, wie nah sie von 
der Polizei schon gejagt würden. Diese Argu
mentation ist schon fast ein kühner Anflug 
von Phantasie! Oder können Sie sich ernst
haft vorstellen, dass die mit modernsten Mit
teln operierenden kriminellen Organisationen 
dem Bundesamt für Polizeiwesen einen Brief 
schreiben, um zu fragen, was über sie gespei
chert ist, dann ein paar Wochen auf eine Ant
wort warten, um anschliessend ihre weitere 
Strategie festzulegen?
Mit dieser Argumentation nehmen Sie aber 
wissentlich und willentlich in Kauf, dass die 
einzelne Bürgerin, der einzelne Bürger, keine 
Auskunft erhalten, was und zu welchen 
Zwecken die polizeilichen Organe über sie an 
Daten sammeln. Und Sie nehmen in Kauf, 
dass die Betroffenen keine Möglichkeit be
kommen falsche Daten zu korrigieren. Damit 
wird das im Datenschutzgesetz festgelegte 
Schutzniveau völlig unnötig gesenkt. Dies 
widerspricht den OECD-Leitlinien für den 
Schutz des Persönlichkeitsbereiches und den 
grenzüberschreitenden Verkehr personenbe
zogener Daten und es widerspricht dem Arti
kel 8 der entsprechenden Europarats-Konven- 
tion Nr. 108, welche auch für die Schweiz 
einen Mindeststandard im Datenschutz dar
stellen sollten.
Die Lösung des Ständerates und der Mehr
heit der Rechtskommission ist kein taugli
ches Instrument zur Bekämpfung des Orga
nisierten Verbrechens. Damit wird keine ein
zige kriminelle Organisation davon abgehal
ten, in der Schweiz ihr Unwesen zu treiben. 
Das aber ist das Ziel dieses Spezialgesetzes. 
Der vorgeschlagene Artikel bedeutet für die 
Grüne Fraktion eine unverhältnismässige 
Einschränkung der persönlichen Freiheit. 
Wir stimmen dem Antrag der Minderheit III 
zu. Er fordert die Akteneinsichts-Bestim- 
mungen des Datenschutzgesetzes auch für 
dieses Gesetz ein und entspricht den Grund
sätzen staatlichen Handelns der Transparenz, 
der Fairness und der Rechtssicherheit.
Rosmarie Bär, Nationalrätin Bern, Grüne 
Partei, Mitglied der PUK-EJPD.
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HALBZEIT BEI DER EINSICHTNAHME

«Sehr wahrscheinlich die letzte Einsicht»

Der Sonderbeauftragte für die Ein
sicht in die Staatsschutzakten 
(SOBE), René Bacher, hat per 8. Au
gust 1994 die Hälfte der total 5480 
Einsichtsgesuche «behandelt». Insge
samt rechnet man beim SOBE damit, 
eine Million Aktenseiten bearbeiten 
zu müssen. René Bacher stellt in sei
ner Pressemitteilung fest, dass der 
Staatsschutz in der Vergangenheit 
massive Persönlichkeitsverletzungen 
begangen hat, würde man dies nach 
dem heute geltenden Recht -  dem 
Datenschutzgesetz -  beurteilen.

BESCHWERDE FÜR 
EINMAL GELOHNT
F. legte Beschwerde gegen die ihm 
zugeschickten, eingeschwärzten Ak
ten. Ende August erhielt er eine Ver
fügung über die einvernehmliche Lö
sung aus dem Hause Bacher. Dabei 
geht es vor allem um Telefonabhör- 
protokolle, die F. im ersten Versand 
seiner Staatsschutzakten vorenthalten 
worden sind, obwohl es sich um Te
lefongespräche handelt, die F. per
sönlich führte. Die erste Zensur war 
offensichtlich ein Fehlgriff zum 
schwarzen Stift: «Zudem ist bei un
serer Erstverfügung wegen der unsy
stematischen Berichterfassung über
sehen worden, dass auf Seite 5 ein 
Telefongespräch von Ihnen zitiert 
wird. Die Kopie dieser Seite liegt 
bei. Wir bitten Sie, das Versehen zu 
entschuldigen.»
Weiter verlangte F. die Aufdeckung 
eines umfangreichen Lageberichts

über eine Wohngemeinschaft, damit 
der Grund für seine Überwachung 
und das angeblich staatsschutzge
fährdende Umfeld, das zur Fichie- 
rung Anlass gab, für F. ersichtlich 
werde. Auch diesem Anliegen 
kommt der Sonderbeauftragte jetzt 
entgegen: «Was die Begründung für 
die Abdeckungen in diesem Bericht 
betrifft, so handelt es sich, soweit ein 
überwiegendes öffentliches Interesse 
angeführt wird, um einen Begrün
dungsfehler. Es gibt -  zumindest aus 
heutiger Sicht -  keine öffentlichen 
Interessen, welche durch Zustellung 
der Akten verletzt würden (...) Zu
sammenfassend kann zu den Berich
ten gesagt werden, dass sie keinerlei 
Ergebnisse enthalten, welche den 
Verdacht auf Sprengstoffdelikte 
(Grund für das Ermittlungsverfahren 
gegen Angehörige der genannten 
Wohngemeinschaft) hätten erhärten 
können. Vielmehr werden minutiös 
die einzelnen «Taten» und Telefon
gespräche der in der linken Szene 
Aktiven aufgelistet, und zwar von 
der Frauenbewegung, dem Soldaten
komitee, einem Kinderradio oder der 
WoZ über zufällig festgestellte klei
nere Diebstähle oder Drogenmiss
bräuche bis zur Teilnahme an ver
schiedenen Kundgebungen. Verein
zelt werden auch Kontakte zu auslän
dischen Extremisten festgestellt...»

DIE ERSTE EINSICHT UND 
GLEICHZEITIG DIE LETZTE?
Die im neuen Staatsschutzgesetz 
(«Bundesgesetz über Massnahmen 
zur Wahrung der Inneren Sicher
heit») vorgesehene restriktive Rege
lung in Sachen Akteneinsicht wird 
nicht nur vom Eidgenössischen Da
tenschutzbeauftragten, Odilo Gun- 
tem, harsch kritisiert. Auch René Ba
cher hat grösste Bedenken bei der 
vorgesehenen Gesetzgebung, welche 
vorsieht, dass, wer Einsicht in seine 
Akten will, bzw. wissen will, ob 
er/sie überhaupt registriert ist sich ei
ner Tat oder einer Gesinnung selber

bezichtigen muss (siehe dazu auch 
Fichen-Fritz Nr. 17). Sollte sich die 
von einer bürgerlichen Kommis
sionsmehrheit geplante «Einsichts
verhinderungsregelung» durchsetzen, 
ist für Bacher klar, dass eine Einsicht 
in Staatsschutzakten, wie sie jetzt in 
die sogenannten alten Akten möglich 
war, künftig nicht mehr denkbar ist. 
René Bacher stellt zu Recht die Fra
ge, was sich denn in dieser kurzen 
Zeit (seit der «Fichenaffäre») geän
dert haben soll, dass man jetzt eine 
zusätzliche und strengere Einschrän
kung vornehmen müsse.
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DATENSCHUTZBEAUFTRAG
TER ALS «SÜNDENBOCK»?
Bundesrat Arnold Koller spielt ein 
gemeines Spiel. Schuld daran, dass 
das Gesetz über die Zentralstelle OK 
nicht wie üblich und demokratisch 
notwendig in ein ordentliches Ver
nehmlassungsverfahren geschickt 
wurde, ist gemäss Koller der Eidg. 
Datenschutzbeauftragte, Odilo Gun- 
tern: «Hier haben wir wegen Mei
nungsverschiedenheiten mit dem Da
tenschutzbeauftragten leider relativ 
viel Zeit verloren, obwohl wir in der 
Bekämpfung des organisierten Ver

brechens in einem Wettrennen mit 
der Zeit sind, und deshalb habe ich 
gesagt, er habe diesbezüglich unsere 
«Geduld etwas strapaziert». Es blieb 
uns daher schliesslich nichts anderes 
übrig, als den Entscheid des Gesetz
gebers anzurufen...»
Odilo Guntem hat in seinem ersten 
Tätigkeitsbericht das repressive Ein
sichtsverfahren hart kritisiert, was 
EJPD-Generalsekretär Armin Wal- 
pen sauer aufgestossen ist. Er drohte 
Guntem postwendend via NZZ, er 
werde «hart Zurückschlagen», sollte 
der Datenschutzbeauftragte das 
EJPD weiterhin derart öffentlich kri
tisieren. Auf die Frage aus dem Par
lament, was Herr Walpen denn mit 
«hart Zurückschlagen» meinte, ant
wortete der Bundesrat: «Auch hier, 
bei der Bearbeitung dieser Vorlage, 
hat der Datenschutzbeauftragte tat
sächlich unsere Geduld etwas strapa
ziert, indem er sich weder auf eine 
Diskussion des deutschen noch des 
britischen Modells (über das Akten
einsichtsrecht, die Red.) einlassen 
wollte, obwohl wir nachgewiesen ha
ben, dass kein einziger Staat ohne 
eine Sonderordnung auskommt. Das 
hat dann zu diesen etwas kräftigen 
Walliser Ausdrücken geführt.»
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Mitgliederorganisationen des Komitees 
«Schluss mit dem Schnüffelstaat»

(in alphabetischer Reihenfolge): Aktion Finanz
platz Schweiz-Dritte Welt; Alternative Socialist 
Verte (Nyon); Anti-Apartheid-Bewegung AAB; 
Arbeitsgemeinschaft Rüstungskontrolle und 
Waffenausfuhr ARW; Beratungsstellen für Mili
tärverweigerer; CEDRI; Centrale Sanitaire Suis
se  CSS; Christlicher Friedensdienst CFD; Com
bat Socialiste Jura; Contratom Genf; Demokra
tische Juristlnnen Schweiz DJS; Ecologie et 
Solidarité Fribourg; Erklärung von Bern EvB; 
Federazione Colonie Libere Italiane FCLIS; fo
rum langenthal; Forum für praxisbezogene Frie
densforschung Basel; Frauen für den Frieden 
Schweiz; Gesamtschweizerische Konferenz für 
die Stillegung der AKW GK; Gewaltfreie Aktion

Kaiseraugst GAK; Gewerkschaft Bau und Indu
strie GBl; Grüne Partei der Schweiz GPS; Grü
ne und Bunte Solothurn GuBS; Grünes Basel
land; Grünes Bündnis Bern; Gruppe Olten; 
Gruppe Schweiz ohne Armee GSoA; Homose
xuelle Arbeitsgruppe Bern und Zürich HAB & 
HAZ; IG Rote Fabrik Zürich; Junger Landesring 
der Schweiz JLdU; Jungsozialistlnnen Schweiz 
JUSO; Komitee gegen die Aushöhlung des 
Asylrechts; Landesring der Unabhängigen LdU; 
Ligue Suisse des Droits de l’Homme; Mouve
ment Anti Apartheid MAAS; MOZ Zürich; Netz
werk für Selbstverwaltung; NOGERETE; Partei 
der Arbeit Schweiz PdAS; Parti Chrétien Socia
liste Fribourg PCS; Partito Socialista; PRODU- 
GA Künstlerinnengruppe; Rassemblement Ju 
rassien; Schweiz. Arbeiterhilfswerk SAH; 
Schweiz. Arbeitsgemeinschaft der Jugendver

bände SAJV; Schweiz. Energie-Stiftung SES; 
Schweiz. Friedensbewegung; Schweiz. Frie
densrat SFR; Schweiz. Journalistlnnen-Union 
SJU; SGA-Zug; Soldatenkomitee; Sozialdemo
kratische Partei der Schweiz SPS; (sowie die 
Kantonalparteien SP Aargau, Luzern, Schwyz, 
Uri, Wasseramt); Sozialistische Arbeiterinnen 
Partei SAP; Studentinnenschaft Uni Basel; 
SUB-Vorstand Uni Bern; Syndikat Schweiz. Me
dienschaffender SSM; terre des hommes 
Schweiz, Deutschschweizer Sektion; Verband 
Schweiz. Filmgestalterlnnen; Verband Schweiz. 
Postbeamter; Verein Feministische Wissen
schaft Schweiz; Verein Schweiz. Hanf-Freunde; 
Verein TAS; VPOD Kanton Solothurn; VPOD 
Schweiz; VSU Uni Zürich; Zürcher Arbeitsge
meinschaft für Jugendprobleme ZAGJP; AL 
Züri 1990.
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«DEN SCHNÜFFELSTAAT?
DEN GIBT’S NICHT MEHR!»

B u n d esp o jze ig te f Urs von Daeniken lässt via «Blick» w issen, d a ss

Strukturen, ein n eu es Selbstverständnis, ein n eu es EDV-System, 
eine n eu e  O rganisation und neue  gesetz liche G rundlagen -  die 
BUPO ist heu te  eine motivierte Truppe im D iensted er^S icherheit der

angesich ts d e r riesigen Fichen-Berge, hat e s  den  Polit-Polizisten 
wohl nie gem angelt. Und d en  Schnüffelstaat -  so  m einen wir -  den  
gibt's eben  Immer noch. D eshalb braucht e s  auch u n se r Komitee 
nötiger denn je. Zwar brauchen  wir w eder ein n e u es  EDV-System 
noch e ine  gesetzliche G rundlage. Wir sind ab er nicht m inder moti
viert a ls die BUPO-Truppe, und erfreulicherw eise auch  viele L ese 
rinnen und L eser d e s  Fichen-Fritz. Allen Spenderinnen und S p e n 
dern se i an d ieser Stelle d eshalb  herzlich gedankt für die grossartige 
U nterstützung auf unseren  letzten Aufruf hin! E s braucht a b e r e inen 
langen Atem oder eben  imm er w ieder und noch m ehr Geld, b is wir 
vielleicht dereinst den Schnüffelstaat tatsächlich abgeschafft haben . 
Herzlichen Dank für alle w eiteren Spenden.
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«Die Gunst der

Das Parlament hat in der Herbst
session das «Bundesgesetz über 
kriminalpolizeiliche Zentralstellen 
des Bundes» verabschiedet. Aus 
diesem Anlass ist im Sinne einer 
Zwischenbilanz ein kurzer Rück
blick und ein Ausblick auf die be
reits im Gange befindliche Bera
tung des Staatsschutzgesetzes 
(«Bundesgesetz über Massnahmen 
zur Wahrung der inneren Sicher
heit») fällig.
Zur Erinnerung: Noch hatte der 
Bundesrat kein eigentliches Zen
tralstellenpolizeigesetz, sondern 
(analog zum Fahndungscomputer 
Ripol) «nur» die Ergänzung des 
Strafgesetzbuches mit Bestimmun
gen über die neue «Zentralstelle zur 
Bekämpfung des organisierten Ver
brechens» vorgeschlagen. Der Stän
derat ergriff die Gelegenheit und 
baute die Vorlage gleich zu einem 
allgemeinen Zentralstellenpolizei
gesetz des Bundes aus. Es gelte, die 
«Gunst der Stunde» (SVP-Stände- 
rat Zimmerli), sprich die zur Zeit 
fehlende bzw. zu schwache Opposi
tion zu nutzen. Und in der Tat: Frü
here Anläufe für Polizeigesetze des 
Bundes waren regelmässig zum 
Scheitern verurteilt (Beispiel: Busi- 
po). Ich kann mich an ein Beispiel 
erinnern, wo wie hier ohne Ver
nehmlassungsverfahren und ohne 
genaue Klärung der Verfassungs
grundlage (Strafverfolgung und Po
lizei liegen nach dem Wortlaut der 
Verfassung in der Kompetenz der 
Kantone) in kürzester Zeit ein ganz 
neues Bundesgesetz geschaffen 
worden wäre, und das von Leuten, 
die sonst für sich reklamieren nach 
dem Motto handeln: Wenn es nicht

nötig ist, ein Gesetz zu machen, ist es 
nötig, kein Gesetz zu machen.
Das neue Zentralstellenpolizeigesetz 
des Bundes ist ausbaufähig. In einem 
ersten Schritt ist die Drogenzentral
stelle (Zentralstelle für die Bekämp
fung des unerlaubten Betäubungsmit
telverkehrs) samt Rechtsgrundlage 
für den Drogencomputer DOSIS in
tegriert worden. Konkret bedeutet 
dies, dass nach ausdrücklicher ge
setzlicher Regelung jede Strafverfol
gung im Betäubungsmittelbereich, 
also auch wegen Drogenkonsums, 
nach Bern gemeldet werden muss, 
wobei in DOSIS sämtliche Weiterga
behandlungen, auch von kleinsten 
Mengen Cannabis, gespeichert wer
den sollen. Persönlichkeitsrechte der 
Konsumentinnen illegaler Drogen 
sind kein Thema.
Ein zentrales Anliegen des Bundes
rates war die faktische Abschaffung 
des Datenschutzes bzw. des Ein
sichtsrechts der Betroffenen in die 
polizeilichen Dateien, ein Anlie
gen, das der Ständerat bereitwillig 
übernahm. In der nationalrätlichen 
Kommission und im Nationalrat ge
lang es uns -  im Sinne eines min- 
malen Teilerfolges -  wenigstens 
noch das nachträgliche Einsichts
recht durchzusetzen. Der Ständerat 
hat dies stillschweigend geschluckt, 
weil das neue Gesetz möglichst 
rasch in Kraft treten soll. Allen, die 
ein Einsichtsgesuch gestellt haben, 
muss somit beim Dahinfallen der 
polizeilichen Interessen, spätestens 
aber bei Ablauf der Aufbewah
rungsdauer der Daten, nach den 
normalen Regeln des Datenschutz
rechts Einsicht gewährt werden. 
Das kann zwar schlimmstenfalls

Stunde»
Jahrzehnte dauern, aber irgendwann 
ist die Einsicht doch fällig. Wenn 
wir bedenken, dass seit den PUK- 
Skandalen und seit dem Inkrafttreten 
des Datenschutzgesetzes weniger als 
fünf Jahre verstrichen sind, ist das 
ein minimales und mickriges Ergeb
nis. Es ist aber ein Ergebnis, das bei 
den laufenden Kampagnen zum The
ma «Innere Sicherheit» nicht mehr 
selbstverständlich ist.
Die jetzt verabschiedete Regelung 
des Einsichtsrechts soll auch im 
neuen Staatsschutzgesetz gültig 
sein. Das darf aber nicht einfach so 
akzeptiert werden. Wenn das Ein
sichtsrecht bei den Dateien im Be
reiche des «organisierten Verbre
chens» und der illegalen Drogen 
teilweise liquidiert worden ist, kann 
das nicht ohne weiteres auf die 
Staatsschutzdateien übertragen wer
den. Diese Auseinandersetzung 
steht uns noch bevor.
Die Beratung des Zentralstellenge
setzes, sowie die in der Ständerats
kommission laufende Beratung des 
Staatsschutzgesetzes zeigen, dass 
die vom Bundesrat vorgeschlage
nen Varianten regelmässig nicht die 
schlimmstmöglichen überhaupt

Die vollständige Dokumenta
tion zur Tagung «Sicherheit -  
für wen?» vom 3. September 
1994 enthält alle Referate und 
ist ab sofort erhältlich beim 
Komitee Schluss mit dem 
Schnüffelstaat. Einfach nur 
Fr. 15.- mit beiliegendem Ein
zahlungsschein überweisen 
(entsprechendes Feld ankreu
zen). Die Unterlagen werden 
dann automatisch zugestellt.

sind. Rechtsstehende Bürgerliche be
nutzen die Beratungen regelmässig 
für weitere Verschärfungen, für neue 
Ermittlungs-, Überwachungs- und 
Ei ngri ffskompetenzen.
Blicken wir auf die Beratung zum 
Zentralstellengesetz zurück, dann 
sind die Stellungnahmen des Daten
schutzbeauftragten für uns auch des
halb wichtig, um mit unseren Beden
ken in einer ungünstigen Zeit in den 
Medien überhaupt ein gewisses Ge
hör zu finden. Für die Behandlung 
des Staatsschutzgesetzes muss das 
Diskussionsklima zuerst wieder auf
gebaut werden. Eine Voraussetzung 
dafür ist eine spannenden Diskussion 
in unseren Bewegungen. Die auf ho
hem Niveau stehende Tagung vom 3. 
September («Sicherheit -  für wen?») 
war ein Anfang dazu.

Paul Rechsteiner

Beiträge zur 
sozialistischen Politik 27

S ic h e r h e it  c o n tra  S o l id a r i tä t

Law-and-Order-Staat, Innere Sicherheit statt 
Bürgerinnen- und Grundrechte: Zwangsmass
nahmen im Ausländerrecht: Kurdistan: Staats
terrorismus gegen Völker- und Menschenrechte: 
Standortwettbewerb, Sozialabbau, Verteilungs
politik und Sozialpartnerschaft

P.Niggli, D.Vischer, R.Gössner, B.Leuthardt,
M.Schubert, M.Bosonnet,
W.Schöni, H .Baumann, A.Rieger

D is k u s s io n
H.KIeger: Was heisst Solidarität?
R.Hungerbühler Savary: Politik mit Familie 
R.Gruber/S.Howald: Moralpolitik gegen Frauen 
M.Vester: Soziale Milieus und solidarische Praxis
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TAGUNG »SICHERHEIT -  FUR WEN?»

Schutz des Staates oder 
politische Repression?

Referat von Hans Ulrich Jost, Pro
fessor Universität Lausanne, Tagung 
«Sicherheit -  für wen?» vom 3. Sep
tember 1994 in Bern. (Gekürzte und 
überarbeitete Fassung.)

Versucht man eine generelle Bilanz 
aus der Tätigkeit von Institutionen 
des Staatsschutzes oder der inneren 
Sicherheit zu ziehen, drängen sich 
unausweichlich zwei kritische 
Aspekte in den Vordergrund. Zum 
einen zeigt es sich, dass diese Dien
ste oft die Grenzen ihrer Zweckset
zung überschreiten und sich einen 
autonomen Wirkungsbereich schaf
fen. Zugleich besteht in diesen Be
reichen die Tendenz, die rechtsstaat
lichen und demokratischen Kontrol
len zu umgehen. Zum andern stellt 
man nicht selten fest, dass die er
wähnten Institutionen einen Fremd
körper im liberalen Staat bilden. Ihre 
hierarchische und abgeschirmte 
Struktur steht im Gegensatz zum de
mokratischen Prinzip der Transpa
renz. Der Einsatz des Staatsschutzes 
verstärkte die politische Repression 
und verminderte die Glaubwürdig
keit des Rechtsstates.

Aufgrund der Vielzahl solcher Bei
spiele in der Schweiz können wir 
solche Aspekte nicht einfach als un
erfreuliche Randerscheinungen ab
tun. Vielmehr bildeten Zweckent
fremdung und Missbrauch nicht sel
ten von Anfang an konstitutive Ele
mente dieser Institutionen. Hinter 
den jeweiligen offiziellen politi
schen und juristischen Argumenten, 
mit denen die Schaffung solcher Or
gane begründet wurde, stehen Kräf
te, die viel handfestere gesellschafts

politische Interessen verfolgen. Dies 
zeigt u.a. die Entstehungsgeschichte 
der Bundesanwaltschaft.

Bei der Schaffung der Bundespolizei 
und des ständigen Bundesanwaltes 
1889 handelte es sich offiziell um 
eine unausweichliche, vor allem von 
Bismarck imperativ geforderte 
Massnahme zur Überwachung der 
sich als Flüchtlinge in der Schweiz 
aufhaltenden deutschen Sozialisten. 
Diplomatisch unter Druck gesetzt, 
akzeptieren Bundesrat und Parla
ment ohne allzu grossen Widerstand 
die entsprechenden Projekte. Doch 
schon vor dieser offiziell nur die 
Ausländer betreffenden Überwa
chung hatte der Bundesrat in einem 
vertraulichen Kreisschreiben die 
Kantone aufgefordert, auch über 
Schweizer und über die inländische 
Presse systematisch Informationen 
zu sammeln. Tatsächlich war die 
Idee einer zentralen politischen Poli
zei bereits Mitte der 80er Jahre 
ernsthaft diskutiert worden, und der 
diplomatische Zwischenfall mit 
Deutschland diente nun in erster Li
nie zur beschleunigten Durchsetzung 
dieser Pläne. Zudem trieb ein eifri
ger Sekretär des EJPD, ein einge
schworener Feind jeglicher soziali
stischen Idee, auf eigene Faust die 
Pläne für eine repressive Überwa
chung der Linken voran.

ÜBERRISSENE FEINDBILDER

Das seit 1889 aufgebaute Flickwerk 
von Fremdenpolizei und innerer 
Überwachung erhielt seine verfas
sungsrechtlichen Grundlagen oft nur 
mit Erlassen und dringlichen Bun
desbeschlüssen. Dies war z.T. not
wendig, weil sich die Bevölkerung 
oft renitent zeigte und wichtige regu
läre Gesetzesvorlagen durchfallen 
liess (Maulkrattengesetz 1903, Lex 
Häberlin I & II, 1922 und 1934). 
Das hinderte jedoch die Bundes- und 
insbesondere die Fremdenpolizei 
keineswegs, sich in aller Stille konti
nuierlich weiter auszubauen. Zu die
sen staatlichen Institutionen sog. in
nerer Sicherheit gesellten sich auch 
private, z.B. der Arbeitgeberverband 
der Maschinenindustriellen, der 
schon 1910 über eine Kartei mit 
70’000 Arbeitern, in erster Linie Ge
werkschaftern, verfügte. Die oft ähn
lich gerichteten Zielsetzungen führ
ten zu Kollusionen zwischen den 
verschiedenen Überwachungsorga

nen und damit zwangsläufig zu einer 
unkontrollierbaren und gefährlichen 
Vermischung der privaten Interessen 
mit dem öffentlichen Rechtsbereich.

Als höchst kritisch erweist sich noch 
ein zweiter Problemkreis: Die Schaf
fung von Feindbildern, mit der der 
Tätigkeit der Überwachungsorgane 
die Zielrichtung vorgegeben wird. 
Die aus der Geschichte bekannten 
Feindbilder waren in der Regel über
rissen, ermangelten rationaler Krite
rien, wurden extensiv angewandt 
und trugen oft paranoide Züge.

Mit leichtfertig generalisierten 
Feindbildern wurde der Willkür Tür 
und Tor geöffnet. Bezeichnender
weise wird im Bereich des Staats
schutzes der Begriff «innere Sicher
heit» ebenso unscharf definiert wie 
die Feindbilder selber. Die Kriterien 
für präventives Vorgehen sind unge
nau, und die Grenzen zwischen poli
tischer Meinung und strafbarem Tat
bestand sind fliessend.

Haben sich -  dies wäre meine letzte 
Frage -  die Aktivitäten und Überwa
chungen im Rahmen des Staats
schutzes überhaupt gelohnt? Die 
umfangreichen Berichte, z.B. über 
antidemokratische Umtriebe vom 
Dezember 1945 scheinen dies zu be
stätigen. Bei einem generellen Über
blick über das 20. Jahrhundert tau
chen jedoch etwelche Zweifel auf. 
Offensichtlich bestand ein überwie
gender Teil der Aktivitäten in der 
systematischen Überwachung von 
Gruppen und Personen, die in keiner 
Weise eine reale Gefahr für den 
Staat bildeten. Die Überwachung 
war bestenfalls aus politischen 
Gründen, im Sinne einer repressiven 
Strategie zugunsten partikularer In
teressengruppen, nützlich.

EIN STAAT IM  STAATE
Die schwere Apparatur eines Staats
schutzes steht offenbar in keinem 
vernünftigen Verhältnis zu Effizienz 
und staatspolitischer Nützlichkeit. 
Der grösste Teil der wirklich not
wendigen Aufgaben der Bundespoli
zei könnte wirksamer im Rahmen 
der bestehenden, rechtsstaatlich bes
ser kontrollierbaren Institutionen er
ledigt werden. Es gälte bestenfalls 
zu klären, wie weit ein kleines Land 
wie die Schweiz sich auch, und in 
welcher Form, an militärisch-sicher
heitspolitischen Diensten beteiligen

soll. Die diesbezüglichen Verhältnis
se waren in der Vergangenheit je
doch nicht gerade ermutigend. Ich 
erinnere nur an die jüngste Zeit. Die 
Verhältnisse im letzten Weltkrieg 
zwischen dem militärischen Nach
richtendienst von Masson, dem halb
privaten Büro Hausamann tuid der 
Bundesanwaltschaft waren chao
tisch.

Was nun die permanente Überwa
chung durch staatliche Organe anbe
langt, so komme ich wiederum auf 
Grund historischer Erfahrungen zu 
folgendem Schluss: Eine Institution 
mit einem generellen und zeitlich 
unbeschränkten, dank teilweiser Ge
heimhaltung von der Öffentlichkeit 
abgeschirmten Überwachungsauf
trag ist immer eine Gefahr für die 
Freiheit der Bürger -  aber auch für 
die Glaubwürdigkeit des Staates.

Ein solcher Apparat -  so zeigt jeden
falls die Geschichte -  ist unfähig, 
sich an zweckrationale Grenzen zu 
halten. Beruhend auf irrationalen 
oder gesellschaftspolitisch einseiti
gen Feindbildern, entwickelt er eine 
Tätigkeit, die auch ohne eigentliche 
Übergriffe dem Bürger Schaden an
tut. Solche Institutionen haben die 
Tendenz, einen Staat im Staate zu 
bilden. Nicht nur in den Anfängen, 
sondern bis in die jüngste Zeit hinein 
zeichnete sich die Bundesanwalt
schaft durch ihre Attitüde aus, der 
politischen Kontrolle möglichst we
nig Hand zu bieten. Der Einwand, 
dass die aktuelle Kriminalität ohne 
eine präventive und systematische 
Überwachung überhaupt nicht be
kämpft werden könne, rechtfertigt 
eine permanente Erfassung und 
Überwachung der Bürger insgesamt 
oder von bestimmten sozialen Grup
pen überhaupt nicht. Organisiertes 
Verbrechen sollte objektbezogen 
und mit präzisen Aufträgen in einem 
zeitlich begrenzten Rahmen ange
gangen werden.

Die Kenntnis aus hundert Jahren 
Staatsschutz ruft uns zu grösster 
Vorsicht auf. Eine innere Sicher
heit kann jedenfalls nicht durch 
eine permanente und ungenügend 
kontrollierte Überwachung der 
Bürger erarbeitet werden -  es sei 
denn, man wolle das, was Prof. 
Erich Grüner schon in seiner Ana
lyse der Entstehungsgeschichte der 
Bundesanwaltschaft auftauchen 
sah: den Polizeistaat.



TAGUNG «SICHERHEIT -  FUR WEN?»

Organisierte Verantwortungslosigkeit

Referat von Paul Huber, Justizdirek
tor des Kantons Luzern, Tagung «Si
cherheit -  für wen?» vom 3. Septem
ber 1994 in Bern. (Gekürzte und 
überarbeitete Fassung.)

AUFGABENTEILUNG BUND
KANTONE
Der Gesetzesentwurfe befasst sich 
auch mit der Aufgabenteilung zwi
schen Bund und Kanton bei der 
Wahrung der als gemeinsame Aufga
be von Bund und Kantonen bezeich- 
neten Wahrung der innern Sicherheit. 
Dabei geht man von der folgenden 
Konstruktion aus:

Der Kanton ist für die Gewährlei
stung der innern Sicherheit seines 
Gebietes in erster Linie verantwort
lich. Die Leitung aber nimmt der 
Bundesrat wahr. Und das EJPD er
teilt den Kantonen diejenigen Auf
träge, welche politisch bedeutsam 
oder von langer Dauer sind oder er
hebliche Mittel beanspruchen.

Die mit der Aufgabenerfüllung be
trauten Personen wiederum sind 
kantonale oder gegebenenfalls städ
tische Beamte, die der Dienstauf
sicht und dem Dienstrecht der jewei
ligen Gebietskörperschaft unterwor
fen sind. Das Bundesamt (gemeint 
ist das Bundesamt für Polizeiwesen) 
wiederum kann in wichtigen Fällen 
die Leitung bei der Erfüllung von 
Aufgaben übernehmen und direkt 
Weisungen erteilen, wenn Gefahr in 
Verzug ist.

ALLZUSTÄNDIGKEIT ODER 
UNZUSTÄNDIGKEIT?

Einer der wichtigsten Organisations
grundsätze jeder Institution liegt dar
in, dass Verantwortung und Kompe
tenz in einer Hand vereinigt werden. 
Alles andere birgt die Gefahr in sich, 
dass entweder Allzuständigkeit oder 
Unzuständigkeit herrscht. In einem 
so sensiblen Bereich darf dies nicht 
sein. Was tut ein Kanton, der doch

die Verantwortung trägt, wenn er 
mit einer Lagebeurteilung durch die 
Bundesbehörde nicht einverstanden, 
trotzdem aber zur Erfüllung der vom 
Bund angeordneten Aufgaben ver
pflichtet ist? Wem gegenüber sieht 
sich die vom Kanton bezeichnete Ver
waltungseinheit zur Loyalität ver
pflichtet, wiederum bei unterschiedli
cher sicherheitspolitischer Lagebeur
teilung zwischen Bund und Kanton? 
Was passiert, wenn die Kantone für 
die vom Bund übertragenen Aufgaben 
nicht genügend finanzielle oder perso
nelle Mittel zur Verfügung stellen? 
Der Gesetzesentwurf und die dazuge
hörigen Kommentare geben dazu kei
ne genaue Auskunft!

ORGANISATIONSRECHTUCHE
FEHLKONSTRUKTION
Die Art der Aufgabenteilung zwi
schen Bund und Kanton scheint mir 
eine organisationsrechtliche Fehl
konstruktion zu sein, welche letzt
lich die politische Kontrolle der 
Staatsschutztätigkeit durch die kan
tonale Regierung und vor allem 
durch die kantonalen Parlamente er
heblich erschwert, wenn nicht gar 
unmöglich macht. Die aufgeteilte 
und zersplitterte Verantwortung und 
Führung des Staatsschutzes könnte 
wieder jenes Umfeld der organisier
ten Verantwortungslosigkeit schaf
fen, welche unter bestimmten politi
schen Bedingungen den Staatsschutz 
ins alte Fahrwasser geraten lassen 
könnte.

EIGENSTÄNDIGER 
KANTONALER STAATSSCHUTZ
Da es den Kantonen offenbar in 
Wahrnehmung ihrer eigenständigen 
Verantwortung für die Wahrung der 
inneren Sicherheit unbenommen 
bleibt, auch noch einen eigenen prä
ventiven Staatsschutz zu betreiben 
(quasi einen Vor-Vorfeldschutz auf
zuziehen), wird sich der schon bei 
der Aufarbeitung der Fichenaffäre 
schier unlösbare Zuständigkeitskon
flikt betreffend der dabei erhobenen 
Daten und die Unsicherheit betref
fend das anzuwendende Auskunfts
recht erneut stellen. Es ist dabei Ge
org Kreis zu folgen, der in der NZZ 
vom 26.4.1994 folgendes ausführte:

«... Die Ungehaltenheit der Bürger 
und Bürgerinnen hat sich 1990 vor 
allem und zum Teil gar ausschliess
lich gegen Bern und gegen das Zen
trum der Bundespolizei gerichtet. 
Die exzessive Überwachung ist aber 
in erster Linie durch kantonale und 
städtische Sicherheitsdienste und 
von diesen sozusagen im Eigenauf
trag betrieben worden.»

DATENSCHUTZ
Der Datenschutz ist der dritte Be
reich, bei dem durch die beabsichtigte 
Gesetzgebung stark in organisations- 
und vor allem datenschutzrechtliche 
Kompetenzen der Kantone eingegrif
fen wird. Das Bundesgesetz über den 
Datenschutz weist den Schutz von 
Personendaten, soweit diese von kan
tonalen Organen erhoben und bear
beitet werden, der kantonalen Gesetz
gebung zu und greift nur subsidiär 
ein, insofern als die Kantone den Er
lass adäquaten Datenschutzrechts un
terlassen. Und zwar bezüglich jener 
Daten, die in Ausführung von Bun
desrecht bearbeitet werden.

Der Kanton Luzern beispielsweise 
erliess denn auch 1990 noch vor dem 
Bund ein Datenschutzgesetz, welches 
unter dem Eindruck der Aufarbeitung 
der Fichenaffäre den Rahmen für die 
Bearbeitung von Daten sehr ein
schränkt: Rechtmässigkeit, Richtig
keit, Verhältnismässigkeit und Zweck
entfremdungsverbot waren dabei die 
wichtigsten Grundsätze. Mit dem 
verstärkten Schutz vor Bearbeitung 
und Weitergabe von ausserhalb der 
Zivil- und Strafrechtspflege bearbei
teten besonders Schützens werten Da
ten (religiöse, politische, weltan
schauliche Daten; Daten über ethni
sche Zugehörigkeit einer Person, de
ren Intimsphäre, deren persönlichen 
Umgang) sollte gerade verhindert 
werden, dass sich Vorgänge, wie sie 
durch den PUK-Bericht aufgedeckt 
wurden, wiederholten.

KANTONALER DATENSCHUTZ 
AUSGEHEBELT

Durch die beabsichtigte Staatsschutz
gesetzgebung wird diese Gesetzge
bung weitgehend ausgehebelt. Ge
stützt auf Verordnungsrecht des Bun
desrates soll künftig nicht nur unter 
Umgehung kantonalen Hoheitsrechts 
auf konkrete Anfragen eine direkte 
Auskunftspflicht von vielen Amts
stellen verordnet werden können 
(Fremdenpolizei, Einwohnerkontrol
len, Sozialämter und von Sozialäm
tern mit dem Vollzug beispielsweise 
im Asylwesen beauftragte private 
Organisationen usw.); darüber hinaus 
sollen diese kantonalen Institutionen 
verpflichtet werden können, be
stimmte Vorgänge und Feststellun
gen unaufgefordert zu melden.

Vom Datenschutzrecht meines Her
kunftskantons unterscheidet sich na
türlich auch die Auskunftsregelung 
gemäss Art. 16 des Gesetzesentwur
fes. Dies betrifft einmal die Möglich
keit der Verweigerung von Auskünf
ten, wenn diese nicht mit einer auf

Selbstbezichtigung hinauslaufende 
Information begründet werden. In 
unserem kantonalen Recht ist dies 
bewusst nicht vorgesehen. Zwar 
können wegen der Gefährdung über
wiegender öffentlicher Interessen 
Auskünfte auch ohne Entscheid und 
damit ohne Beschwerdemöglichkeit 
verweigert werden. Der Beauftragte 
für den Datenschutz ist aber darüber 
unverzüglich zu informieren und 
könnte gestützt darauf von Amtes 
wegen eine unrechtmässige und in 
Überschreitung des Ermessens 
durchgeführte Einschränkung der 
Auskunft korrigieren. Dies schiene 
mir eine Möglichkeit, die auch in 
dieses Gesetz eingebaut werden 
könnte.

SCHLUSSBEMERKUNGEN
Das Schnüffeln wird nicht besser, 
wenn es eine Rechtsgrundlage hat.

Präventiver Staatsschutz -  so es ihn 
denn beispielsweise im Kampf gegen 
Terroristen braucht -  müsste erheb
lich stärker eingeschränkt werden.

Die vom Bund georteten Lücken im 
System der geltenden Erlasse zur 
Wahrnehmung und Gewährleistung 
des Verfassungsauftrags für Innere 
Sicherheit und des Staatsschutzes 
müssen -  auch aus kantonaler Sicht 
-  in erster Linie durch das Strafrecht 
und durch Zurverfügungstellen der 
Mittel auf dem Gebiet der Ermitt
lung und der Strafverfolgung und 
Rechtshilfe geschlossen werden.

Jedenfalls nicht durch materielles 
Recht, wie das vorliegende, welches 
wegen seiner definitorischen Unschär
fe und angesichts der von mir aufge
worfenen Fragen und Unklarheiten, 
zwangsläufig die Verdächtigung und 
Registrierung einer Vielzahl unschul
diger Personen zur Folge hat.

Dieser Weg ist nicht geeignet, das 
Vertrauen vom Staat schon einmal 
fichierter Menschen im Umgang mit 
staatlichen Institutionen zu stärken.



TAGUNG «SICHERHEIT -  FUR WEN?»

Schweizer Staatsschutzgesetz auf dem 
Datenschutz-rechtlichen Prüfstand

Referat von Thilo Weichert, Dr. jur., 
Referent beim Landesbeauftragten 
für Datenschutz in Niedersachsen 
und Vorsitzender der Deutschen 
Vereinigung für Datenschutz an der 
Tagung «Sicherheit -  für wen?» in 
Bern, 3. September 1994. (Gekürzte 
und überarbeitete Fassung.)

Bei der Bewertung des Gesetzent
wurfs «über Massnahmen zur Wah
rung der inneren Sicherheit» vor 
dem Hintergrund deutscher Daten
schutzerfahrungen und des sich ent
wickelnden europäischen Daten
schutzrechts nehme ich des öfteren 
Bezug auf:
♦ die Empfehlung Nr. R (87) 15 des 
Ministerkomitees des Europarates 
über die Nutzung personenbezogener 
Daten im Polizeibereich (künftig: 
ER-PolizeiDatSchEmpf), der als ein
ziger Staat die Schweiz die Zustim
mung verweigerte. Nach Nr. 2.4. 
dieses Dokuments sollen Daten
sammlungen ausschliesslich auf
grund der politischen Meinung oder 
der Zugehörigkeit zu bestimmten le
galen Bewegungen und Organisatio
nen sowie die Speicherung aufgrund 
der Rassenzugehörigkeit, der religiö
sen Anschauung oder des Sexualver
haltens verboten sein;
♦ den Vorschlag der EG-Kommis- 
sion für eine Ratsrichtlinie zum 
Schutz natürlicher Personen bei der 
V erarbeitung personenbezogener 
Daten und zum freien Datenverkehr 
(künftig: EU-DatSchRili).

DIE UMKEHRUNG
DES FÖDERALEN PRINZIPS
Der Bundesrat, konkret: das EJPD, 
nimmt die Leitung im Bereich der 
inneren Sicherheit wahr. Die Umset
zung der Massnahmen erfolgt durch 
das «Bundesamt für innere Sicher
heit». Die Kantone haben zwar 
grundsätzlich den Gesetzesauftrag 
selbständig auszuführen, doch kann

das Bundesamt von sich aus ohne 
nähere Begründung «in wichtigen 
Fällen die Leitung übernehmen oder 
direkte Weisungen erteilen».

Aus der gemeinsam wahrgenomme
nen Aufgabe «Sicherheit» wird so 
im Zweifel ein hierarchisches Ver
hältnis zwischen Bund und Kanto
nen. Der Bund bestimmt über die 
zentralisierte Bearbeitung der Infor
mationen, während den Kantonen 
weitgehend die Aufgabe der Infor
mationsbeschaffung bleibt.

In der Bundesrepublik kristallisieren 
sich ähnliche Zentralisierungstenden
zen im Bundeskriminalamt (BKA). 
Auf EU-Ebene konkurrieren noch 
das Schengen- und das Europol-Mo- 
dell. Auch hier sollen die dezentralen 
Einheiten lediglich Informationsbe
schaffer sein, während die «Herr
schaft über die Daten» bei der Zen
traleinheit liegt. Regionale Besonder
heiten bei den Bearbeitungsbefugnis
sen und im Rechtsschutz und eine 
Konkurrenz zwischen den Ländern / 
Kantonen bezüglich Liberalität wer
den praktisch ausgeschaltet.

Die getrennte Aufbewahrung von 
kantonalen und Bundesdaten und die 
Behandlung letzterer nach Bundes
bestimmungen hebelt nicht nur evtl, 
liberaleres kantonales Recht aus. Sie 
führt auch zu unpraktikablen Ergeb
nissen, wenn Bundes- und kantonale 
Informationen gemeinsam ausgewer
tet werden sollen.

Gewiss, Sicherheitsbehörden müssen 
überregional Zusammenarbeiten. 
Dieses Dilemma läßt sich bewälti
gen, wenn einerseits die Bundesbe
fugnisse abschliessend und bestimmt 
festgelegt sind, andererseits den Län
dern / Kantonen ein Mitspracherecht 
in bezug auf «ihren» Sicherheitsbei
trag eingeräumt wird. Die aus
schliesslich konsultativ wirkende 
«Sicherheitskommission» schafft 
keine Lösung dieses Konfliktes.

INFORMATIONSBEARBEITUNG
Der Gesetzentwurf definiert Aufga
ben und Befugnisse bewußt vage. Es 
wird vermieden, eindeutig festzule
gen, was «innere und äußere Sicher
heit» ist, bzw. was unter den Arbeits
feldern Terrorismus, verbotener 
Nachrichtendienst, gewalttätiger Ex
tremismus und organisiertes Verbre
chen zu verstehen ist: Da sich Er
scheinungsformen der Bedrohung än
dern könnten, bedürfe eine angemes
sene Reaktion genügender Flexibili
tät. Diese begriffliche Offenheit kann

nur für die Behörden wünschenswert 
sein. Nicht aber für die Menschen, 
die nicht wissen können, wann sie 
im Rahmen präventiver Massnah
men zum Objekt bundesamtlichen 
Interesses werden. Sie werden sich 
im Zweifel in der Ausübung ihrer 
Freiheiten zurücknehmen.

POLIZEI UND VERFAS
SUNGSSCHUTZ IN EINEM
Die vorgesehenen Regelungen zur 
Informationsbearbeitung betreffen 
nicht die typischen polizeilichen Fäl
le der Strafverfolgung und der Ge
fahrenabwehr, sondern ausschliess
lich sog. präventive Maßnahmen. 
Die Polizei müsse informiert wer
den, bevor verbale Drohungen in Ge
walttaten Umschlägen.

Eine vergleichbare Aufgabe kommt 
in der BRD den «Ämtern für Verfas
sungsschutz» mit ihren ca. 5000 Be
schäftigten zu, die trotz ihres massi
ven personellen und technischen Ap
parats weder in der Lage waren, prä
ventiv rechtsextremistische Über
griffe oder ausländerfeindliche Ge
walttaten zu erkennen noch gar diese 
zu verhindern. Vielmehr haben sich 
«Verfassungsschützer» immer wie
der zur Entfaltung ihrer präventiven 
Aktivitäten an der Vorbereitung von 
Gewaltaktionen beteiligt, so jüngst 
bei dem Brandanschlag und der Er
mordung einer türkischen Familie in 
Solingen. Bürgerrechtsgruppen in 
der BRD fordern daher die ersatzlose 
Abschaffung der gefährlichen und 
nutzlosen Verfassungsschutzämter.

Immerhin wurden in der BRD nach 
den Erfahrungen mit der national
sozialistischen GeStaPo Polizei 
und Geheimdienste organisatorisch 
getrennt und den Geheimdiensten 
exekutive Befugnisse verboten. Im 
vorliegenden schweizerischen Ge
setzentwurf sollen stattdessen nur 
Daten aus gerichtlichen Ermitt
lungsverfahren, aus der Verwal
tung und aus der präventiven Tätig
keit im Informationssystem ge
trennt gehalten werden. Dies bein
haltet aber kein Nutzungsverbot für 
die jeweils anderen Zwecke und 
keine «informationeile Gewalten
teilung», sondern dient nur verwal
tungsorganisatorischen Zielen.

ABSTEMPELUNG 
VON RANDGRUPPEN

Jede präventive Datenbeschaffung 
ist einem weiteren Dilemma ausge
setzt: Will eine Behörde Daten sam

meln, bevor eine Person strafrecht
lich in Erscheinung getreten ist, so 
muß sie individuelle Prognosen über 
Gefahren erstellen. Damit werden 
Menschen als Gefahrenpotential be
handelt, ohne daß sie bisher negativ 
in Erscheinung getreten sind. Da
durch erfolgt eine Abstempelung 
von Randgruppen (z.B. fremde 
Staatsangehörige, Obdachlose, Dro
genkonsumierende, sog. Asoziale), 
die sie erst zu dem macht, was sie 
offiziell nicht werden sollten. Die 
Abstempelung zu Angehörigen von 
«Risikogruppen» kann deren gesam
te berufliche und persönliche Exi
stenz zerstören. So führt etwa der 
verfassungsschützerische «Extre
mismusvorwurf» in der Bundesrepu
blik bis heute dazu, daß vielen Men
schen trotz erklärtermassen gewalt- 
freier Oppositionstätigkeit berufli
che und persönliche Entwicklungs
möglichkeiten verbaut bleiben.

Die Gesetzesvorlage eröffnet die 
Möglichkeiten einer fast unbegrenz
ten Datenbearbeitung durch das Bun
desamt. Das EJPD kann fast beliebig 
die Voraussetzungen festlegen, über 
welche Vorgänge die Kantone dem 
Bundesamt «ohne besondere Auffor
derung» zu berichten haben.

GRENZENLOSE INFORMA
TIONSBESCHAFFUNG

Den Sicherheitsorganen wird gene
rell die Befugnis erteilt, geheim und 
ohne wesentliche Beschränkung der 
Mittel Informationen zu beschaffen, 
wobei selbst nicht vor besonders 
schützenswerten Daten (z.B. Arztge-



heimnis) und der Erstellung von Per
sönlichkeitsprofilen haltgemacht 
wird. Immerhin ist der Katalog der 
Informationsmittel abschliessend, 
wodurch offensichtlich Telefonüber
wachungen, Hausdurchsuchungen 
und der Einsatz von verdeckten 
Fahndern für präventive Zwecke un
zulässig wäre.

Mit dieser Gestaltung der Informa
tionsbeschaffung entfernt sich der 
schweizerische Entwurf vollständig 
von bundesdeutschen Datenschutz
standards. Das deutsche Bundesver
fassungsgericht hat mehrfach festge
stellt, daß das Erstellen von Persön
lichkeitsprofilen verfassungswidrig 
sei, weil der Mensch dadurch zum 
reinen Informationsobjekt degradiert 
wird. Im bundesdeutschen Recht ist 
unbestritten, daß Einschränkungen 
von besonderen beruflichen Ge
heimhaltungspflichten nur aufgrund 
eines Gesetzes und nicht zu präven
tiven, sondern nur zu repressiven 
bzw. zu konkreten Schutzzwecken 
erlaubt sind.

Ausserdem verstiesse die schweizeri
sche Regelung wegen Unbestimmt
heit gegen das Grundgesetz. Nach 
der Volkszählungsentscheidung des 
deutschen Bundesverfassungsge
richts (BVerfG) bedürfen Einschrän
kungen des Grundrechts auf informa
tionelle Selbstbestimmung einer nor
menklaren, verhältnismässigen Ge
setzesgrundlage, aus der Menschen 
erkennen können, «wer was wann 
und bei welcher Gelegenheit über sie 
weiss». Eine entsprechende, vom 
deutschen Datenschutzrecht inspi
rierte Rechtsprechung beginnt sich 
auch beim Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) zu entwickeln.

ZW ECKBINDUNG-KEIN 
WIRKSAMER SCHUTZ

Nach Art. 13 Abs. 4 scheint das 
Bundesamt nicht unbegrenzt Zweck
änderungen von personenbezogenen 
Daten vornehmen zu dürfen. Genau
er betrachtet bieten die Regelungen 
jedoch keinen wirksamen Schutz.

Bei beschuldigten Personen reicht 
bereits ein pauschaler Verweis auf 
die «innere und äußere Sicherheit»

für eine Aufhebung der Zweckbin
dung. Diese schon im schweizeri
schen Datenschutzgesetz vorwegge
nommene Regelung übersieht, daß 
der Persönlichkeitsschutz im Einzel
fall gewichtiger zu bewerten sein 
kann als das Interesse an der «inne
ren Sicherheit». Dies gilt in beson
derem Maße dann, wenn der neu 
verfolgte Zweck rein präventiven 
Charakter hat. Um die mit solchen 
Zweckänderungen verbundenen Un
wägbarkeiten zu kanalisieren, sehen 
bundesdeutsche Gesetze verfahrens
rechtliche Vorkehrungen bei der (ge- 
heimen/verdeckten) Beschaffung 
und Bearbeitung von Daten vor. 
Derartige Vorkehrungen sind z.B. 
der Amtsleiter- oder Richtervorbe
halt, die Unterrichtung der Betroffe
nen, die Unterrichtungspflicht ge
genüber unabhängigen Gremien 
oder die Festlegung von Verwer
tungsverboten. Derartige Begren
zungen sieht der schweizerische Ent
wurf nicht bzw. nur rudimentär vor. 
Übergangen wird Nr. 2.2 der ER-Po- 
lizeiDatSchEmpf, wonach die Be
troffenen bei Bearbeitung ohne Wis
sen so bald als möglich unterrichtet 
werden sollen. Der Entwurf enthält 
wenig taugliche Differenzierungen 
bestimmter Datenkategorien, z.B. 
nach administrativer Zielsetzung, 
Kontext, Genauigkeit und Verläss
lichkeit, obwohl Entsprechendes von 
Nr. 3 der ER-PolizeiDatSchEmpf 
gefordert wird.

Ähnlich unwirksam sind die Ein
schränkungen der Zweckänderungen 
bei Daten über nichtbeschuldigte 
Personen. Das Erfordernis gesicher
ter Anhaltspunkte über Kontakte zu 
Gefahrenpersonen hat allenfalls den 
Effekt, unnütze Datenfriedhöfe zu 
vermeiden, ist aber rechtlich wenig 
greifbar. Eine totale Zweckentfrem
dungserlaubnis wird erteilt, wenn 
die Betroffenen von einer Datener
hebung Kenntnis erhalten haben. 
Dies steht in diametralem Wider
spruch zu dem Zweckbindungsprin
zip, das sich europaweit im Daten
schutzrecht durchzusetzen beginnt.

Während die Daten Weitergabe an 
ausländische Sicherheitsorgane an 
bestimmte materielle Voraussetzun

gen gebunden wird, heiligt innerhalb 
der Schweiz der Zweck (Wahrung 
der inneren und äußeren Sicherheit, 
Bekämpfung des organisierten Ver
brechens) jedes Mittel.

AUSKUNFTSRECHT M IN IM AL
In der internationalen Diskussion 
wird das Auskunftsrecht der Betrof
fenen als die Magna Charta des Da
tenschutzes angesehen. Problema
tisch ist zum einen, wenn die Betrof
fenen gezwungen werden, beim 
Auskunftsersuchen dieses durch 
konkreten Sachverhaltsvortrag zu 
begründen, weil sie damit weitere 
evtl, äußerst intime Daten über sich 
offenlegen müssen. Der Verweis auf 
die positiven Erfahrungen einer ent
sprechenden Regelung des deut
schen Rechts ist unzutreffend. Zwar 
enthält noch das Bundesverfassungs
schutzgesetz eine solche Klausel, 
nicht aber die Gesetze der Länder. 
Selbst CDU-regierte Länder verzich
ten auf eine Begründungspflicht. 
Nicht weniger problematisch ist die 
Einschränkung im CH-DSG, wo
nach die Auskunft wegen «überwie
gender öffentlicher Interessen, ins
besondere der inneren oder äußeren 
Sicherheit» verweigert werden darf. 
Aus deutscher Erfahrung gibt es kei
ne Rechtfertigung dafür, den Rekurs 
zum Datenschutzbeauftragten zu er
setzen durch ein Beschwerdeverfah
ren gegenüber dem zuständigen De
partement und dem Datenschutzbe
auftragten nur ein Anhörungsrecht 
einzuräumen. Für den EU-Bereich 
soll Art. 14 Abs. 2 EU-DatSchRili 
sicherstellen, daß ein derartiger Re
kurs zur Datenschutzkontrollinstanz 
in jedem Fall möglich ist.

SCHLUSSFOLGERUNG
Aus bürgerrechtlicher Sicht lässt der 
Entwurf des Schweizerischen Bun
desrates auch im Vergleich mit bun
desdeutschem und europäischem 
Datenschutzrecht viel zu wünschen 
übrig:
♦ Betonung zentralstaatlicher Be

fugnisse
♦ unbestimmte, nicht normenklare 

Regelungen

♦ präventive und geheime Datener
hebung ohne verfahrensrechtliche 
Grundrechtssicherungen

♦ keine Trennung zwischen repressi
ven und präventiven Sicherheits
diensten

♦ Übergehen des Zweckbindungs
prinzips

♦ stark eingeschränktes Auskunfts
recht

♦ mangelnde rechtsstaatliche Siche
rungen bei der Personensicher
heitsüberprüfung.

Zwar weisen die nationalen europäi
schen Rechtsordnungen teilweise 
vergleichbare Regelungen und Prak
tiken auf, gegenüber denen aber auf
grund öffentlichen Drucks daten- 
schutz- und verfahrensrechtliche Be
grenzungen eingebaut wurden. Ver
glichen mit diesen immer noch weni
gen Sicherungen bewegen sich die 
schweizerischen Regelungsvorschlä
ge aus bürgerrechtlicher Sicht prak
tisch auf allen Ebenen auf niedrigem 
Niveau. Sie sind insofern Vorbild für 
autoritäre Konzepte, wie sie in allen 
europäischen Staaten verfolgt wer
den. Ein Anknüpfen an föderale, de
mokratische oder liberale Traditio
nen ist dagegen kaum zu erkennen. 
Insofern würde sich die Schweiz mit 
dem Staatsschutzgesetz sicherlich 
eine exquisite Visitenkarte für das 
«Europa der Polizeien» schaffen. Für 
ein «Europa der Bürgerinnen und 
Bürger» oder für ein «Europa der 
Bürgerrechte» empfiehlt sich das 
Land damit jedoch nicht.

< ft Polizei
Jetzt bestellen!
Name: ....................................
Vorname ....................................
Adresse: ....................................
PLZ, Ort: ....................................

Schwerpunkt: Einsenden an: 
Komitee Schluss mit

(Parteien)Politik dem Schnüffelstaat,
Innere Sicherheit Postfach 6948, 

3001 Bern

August 94 Tel. 031 371 48 58 
Fax. 031 371 22 58



TAGUNG -  JETZT VORANMELDEN

P o litik  m it der «o rgan is ie rten  
K rim in a litä t»
Am 1L/12. November findet in 
Bern eine Tagung zum Thema 
«Politik mit der organisierten 
Kriminalität» statt. Durchgeführt 
wird der Anlass von der Aktion 
Finanzplatz Schweiz-Dritte Welt 
in Zusammenarbeit mit dem Ko
mitee Schluss mit dem Schnüffel
staat und der Arbeitsgruppe 
Schweiz-Kolumbien.
Der Begriff «Organisierte Kriminalität» 
(OK) gehört heute zum Alltagsvokabu
lar von Politikerinnen und Medien und 
dient unübersehbar fragwürdigen politi
schen Zwecken. Die Tagung soll der 
Klärung verschiedener Fragen dienen: 
Taugt der Begriff OK für die Kenn
zeichnung illegalen Wirtschaftens? Wo 
wird OK gebraucht? Sind die damit ver
bundenen Gefahren in den letzten Jah
ren grösser geworden? Welche Vorstel

lungen haben linke, grüne, feministi
sche u.a. demokratische Gruppen von 
der Politik mit dem Begriff OK und 
vom illegalen Wirtschaften?

FREITAG NACHMITTAG:
Am Beispiel der aktuellen Debatten in 
der deutschen und italienischen Lin
ken sollen die analytischen und politi
schen Differenzen in bezug auf die 
OK dargestellt werden. Wie werden 
die nationalen und internationalen 
Entwicklungen eingeschätzt?

SAMSTAG:
Das Schwergewicht der Analysen und 
Kontroversen ist auf die Schweiz aus
gerichtet: Politik mit der OK, hiesige 
Kontroversen, unser Wissen über die 
Rolle der Schweiz im illegalen Handel 
(Waffen, Giftmüll, Drogen, Frauen, 
Geldtransaktionen).

Folgende Fachleute haben ihre Teil
nahme an dieser Tagung bisher zuge
sagt: Heiner Busch (Polizeiforscher, 
Redaktor bei «Bürgerrechte & Poli
zei», Berlin), Rolf Uesseler (Publizist, 
Rom), Mark Pieth (Professor jur. Uni
versität Basel), Paul Rechsteiner (An
walt und Nationalrat SP, St. Gallen) 
sowie Vertreterinnen verschiedener 
Organisationen, die sich mit diesen 
Fragen befassen.
Wann: 11./12. November 1994 
Freitag, 11. Nov.: 15.30-20.30 Uhr 
Samstag 10.30-16.30 Uhr 
Wo: Länggasstreff, Lerchenweg 33, 
3012 Bern
Wieviel: Tagungsbeitrag ca. 2 5 - 
pro Tag
Wichtig: Jetzt provisorisch voranmel
den! Das Detailprogramm wird ab 
Mitte Oktober zugeschickt.

Und noch dies...
Hans Ulrich Jost: «Jedesmal., wenn 
eine gewisse Krisensituation da ist, 
bringt man eben diesen symbolischen 
Akt eines neuen grossen Staats
schutzgesetzes vor. Man könnte also 
die interessante Formel aufnehmen, 
dielöbrigens schon seit Jahrzehnten 
sowohl von Politikern wie von Histori
kern gebraucht wurde: Solche Staats^ 
schutzsymbolische Handlungen sind 
meist ein Ersatz %  Sozia lpo litik !^! 
heisst: Wenn man in der sozialen Fi
nanzpolitik in einem Engpass ist, dann 

In a ch t ■: bisschen diesen
Staatsschutz-Zauber, um dem Volk 
den Eindruck zu geben, es werde nun 
um seine Sicherheit etwas getan. 
Aber die Sicherheit liegt eigentlich im 
Sozialen und Finanziellen.»

Thilo Weichert: «Ich würde davor 
warnen zu denken, es handle sich bei 
den Staatsschutzgesetzen nur um 
symbolische Gesetzgebungen. Sie 
haben natürlich auch den Zweck, poli
tische Handlungsfähigkeit zu demon
strieren, aber diese Gesetze schrei
ben in erster Linie generell polizeiliche 
staatliche Befugnisse fest und geben 
dann auch einer Opposition oder Juri
sten nicht mehr die Möglichkeit, dage
gen vorzugehen. Wenn also -  Insbe
sondere im Datenschutzbereich -  ge
sagt wird, das ist zulässig, das ist le
gal, haben wir als Datenschutzbehör
de nicht mehr die Möglichkeit, dage
gen auf rechtlicher Ebene zu argu
mentieren, sondern wir können nur 
noch politisch dagegen argumentie
ren, was wiederum sehr, sehr schwer 
vermittelbar ist.»

Anmeldung
Ich interessiere mich für dieses Seminar, bitte schickt mir die Unterlagen:
Name: ...................................
Vorname ...................................
Adresse ...................................
PLZ/Ort ...................................
Einsenden an: Aktion Finanzplatz Schweiz-Dritte Welt AFP, Gerberngasse 
21A, 3011 Bern oder ans Komitee Schluss mit dem Schnüffelstaat, Post
fach 6948, 3001 Bern
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Neue Datensammlungen braucht das Land
TESTEN SIE IHR 
STAATSSCHUTZWISSEN: 
WAS STIM M T HIER NICHT?
Polizeidaten -  die «neuen» Gefah
ren. Das hier abgebildete Organi
gramm stammt aus dem ersten Tä
tigkeitsbericht des Datenschutzbe
auftragten vom Juni 1994. Fichen- 
Fritz hat dem EJPD ein Kuckucksei 
ins Daten-Nest gelegt. FINDEN 
SIE ES!! Lösungswort auf Postkar
te einsenden an Komitee Schluss 
mit dem Schnüffelstaat, Postfach 
6948, 3001 Bern. Alle richtigen Lö
sungen werden honoriert!

AFIS: Autom atisches Fingerabdruck-Identifizierungssystem. ZAN: Zentraler Aktennachweis 
d es Schweiz. Zentralpolizeibüros. DOSIS: (noch) Provisorische Datenbank zur Bekämpfung 
d es illegalen Drogenhandels. ISIS: (noch) Provisorisches Staatsschutz-Informations-System . 
APOK: Arbeitsdatei Org. Kriminalität. RIPOL: Autom atisches (G renz-)Fahndungssystem . 
ASTERIX: Automatischer Strafregister-Index. ZAR: Zentrales Ausländerregister. AUPER: 
Automatisiertes Personenregister. IDK: Datenbank für die neue Identitätskarte. OK: Datenver
arbeitung Zentralstelle Org. Kriminalität. MOFIS: M otorfahrzeug-Informationssystem. ADMAS: 
Informationssystem über administrative M assnahm en im Bereich Verkehr.


